
 

 

 
Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

 
 

Ungültigkeit eines Dienstausweises 
 
Der Dienstausweis Nr. 56 des Gemeindemitarbeiters Ralf Bechtel, ausgestellt am 16.10.2015 und gültig bis auf 
Widerruf, ist in Verlust geraten. Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt. Der unbefugte Gebrauch des 
Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn dem 
Bürgermeister der Gemeinde Schalksmühle,  Personalabteilung, Rathausplatz 1, 58579 Schalksmühle, 
zuzuleiten. 
 
 
Schalksmühle, 21.10.2024 Der Bürgermeister 
 In Vertretung 
 gez. Voss 
 

 


